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Handwerkskammer Koblenz
Lehrlingsrolle
56063 Koblenz

Antrag auf 

Verkürzung der Ausbildungszeit

Ausbildungsbetrieb

Name/Anschrift

Auszubildende/r

Name/Anschrift

Lehrvertragsnummer Beruf

Ausbildungsbeginn Ausbildungsende gemäß Ausbildungsvertrag

Fax 0261 398-985
lehrlingsrolle@hwk-koblenz.de

Wir beantragen die Verkürzung der Ausbildungszeit um              Monate. Neues Ausbildungsende 

Gründe

Zutreffendes bitte ankreuzen. Für die vorgetragenen Gründe sind Nachweise und (Ausbildungs-/Arbeits-/Prü-
fungs-) Zeugnisse sowie das letzte Berufsschulzeugnis beizufügen. 

 � Schulvorbildung, z. B. qualifizierter Sekundarabschluss I1, Fachhochschulreife/allgemeine Hochschulreife2

 � einschlägige berufliche Grundbildung bzw. Berufstätigkeit/Arbeitserfahrung/Fortsetzen der einschlägigen 
Berufsausbildung u. Ä.3

 � sonstige Gründe 

1 Verkürzung bis zu 6 Monaten, 2 Verkürzung bis zu 12 Monaten, 3 Verkürzung im angemessenen Umfang



Antrag Verkürzung Ausbildungszeit – Seite 2 

Die Kürzung der Ausbildungszeit während der laufenden Berufsausbildung ist nur möglich, wenn das Ausbil-
dungsziel in der verkürzten Zeit erreicht werden kann und die Ausbildungsinhalte vermittelt werden können. 

Daher sind folgende Angaben erforderlich:

Allgemeine Beurteilung des Leistungsstandes des Auszubildenden

 � sehr gut  � gut  � befriedigend

 � ausreichend  �mangelhaft  � ungenügend

Vermittlung der verbleibenden Ausbildungsinhalte in der gekürzten Ausbildungszeit erfolgt:

 � ja  � nein (falls nein, bitte erläutern)

 

Gesamtzahl der entschuldigten und unentschuldigten Fehltage des Auszubildenden (ohne Urlaub) 

Ort/Datum Unterschrift Ausbildungsbetrieb

Unterschrift Auszubildende/r Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Einreichungsfristen
Bei einer Verkürzung der Ausbildungszeit um 6 Monate:  18 Monate vor dem derzeitigen Ausbildungsende.
Bei einer Verkürzung der Ausbildungszeit um 12 Monate:  24 Monate vor dem derzeitigen Ausbildungsende.

Die Verkürzung der Ausbildungszeit wird nur vorgenommen, wenn vom Zeitpunkt des Antrages noch mindes-
tens 12 Monate Restlehrzeit verbleiben. Wird dieser Zeitraum nicht eingehalten, wird Ihr Antrag als Antrag auf 
vorzeitige Zulassung zur Gesellen-/Abschlussprüfung behandelt und dem Prüfungsausschuss bzw. der zuständi-
gen Stelle zur Entscheidung vorgelegt. 

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen gerne!
Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz, Tel. 0261 398-333, aubira@hwk-koblenz.de
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